
Privates Bau- und Architektenrecht

Das Oberlandesgericht (OLG) Saarbrücken hatte in 
einem Beschluss vom 14.10.2011 (Az.: 9 W 131/11) die 
umstrittene und häufig praxisrelevante Frage der Er-
stattungsfähigkeit der Kosten für Privatgutachten im 
Bauprozess zu entscheiden.

Folgende Leitsätze stehen dem Beschluss voran:
- �Bei der Beurteilung der Frage, ob aufgewendete 

Kosten im Sinne des § 91 ZPO notwendig waren, 
kommt es darauf an, ob eine verständige und wirt-
schaftlich vernünftige Partei die Kosten auslösende 
Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als 
sachdienlich ansehen durfte.

- �Dabei darf die Partei ihr berechtigtes Interesse ver-
folgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Be-
lange erforderlichen Schritte ergreifen. Hiernach 
können anerkanntermaßen auch die Kosten eines 
im Verfahren verwendeten Privatgutachtens erstat-
tungsfähig sein.

1. Ausgangssituation

Im vorliegenden Fall hatte das OLG Saarbrücken in 
einem sofortigen Beschwerdeverfahren zu entschei-
den, in dem sich der Kläger des Ausgangsverfahrens 
gegen die Berücksichtigung von Kosten für die Tätig-
keit eines Privatsachverständigen wandte. 

Die Kosten hatte der Beklagte im Rahmen der ge-
richtlichen Kostenausgleichung nach § 91 ZPO an-
gemeldet. Sie wurden daraufhin mit Beschluss des 
Landgerichts Saarbrücken als erstattungsfähig be-
rücksichtigt.

2. Entscheidung

Das Oberlandesgericht Saarbrücken sah die sofor-
tige Beschwerde des Klägers zwar als zulässig, in 
der Sache aber als nicht begründet an. Bei den streit-

gegenständlichen Kosten für die Beauftragung eines 
Privatsachverständigen durch den Beklagten handle 
es sich demnach um erstattungsfähige Kosten, die im 
Rahmen der gerichtlichen Kostenausgleichung nach 
§ 91 ZPO zu berücksichtigen sind. § 91 ZPO regelt, 
dass die unterliegende Partei die Kosten des Rechts-
streits zu tragen hat, insbesondere die dem Gegner 
erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung 
notwendig waren.

Allerdings führt das OLG unter Bezugnahme auf ei-
nen Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 
17.12.2002 (Az.: VI ZB 56/02) zunächst aus, dass die 
Kosten für ein Privatgutachten, das vor oder während 
eines Prozesses eingeholt wurde, nur ausnahmswei-
se als notwendig im Sinne des § 91 ZPO anzusehen 
sind. Für das Bestehen dieser Notwendigkeit stellt 
das OLG, dem BGH folgend, zwei zentrale Vorausset-
zungen auf: Zum einen muss die Einholung des Gut-
achtens zeitlich unmittelbar prozessbezogen sein; 
zum anderen muss sich die kostenauslösende Maß-
nahme aus anfänglicher Sicht der Partei als sach-
dienlich darstellen.

Prozessbezogen ist die Einholung eines privaten 
Sachverständigengutachtens demnach, wenn sich 
das gerichtliche Verfahren, in welchem es Verwen-
dung finden soll, „einigermaßen konkret abzeichne[t]“. 
Hierunter ist vor allem ein enger sachlich-zeitlicher 
Zusammenhang zwischen Gutachteneinholung und 
Prozess zu verstehen.

Als sachdienlich stellt sich die Einholung eines pri-
vaten Sachverständigengutachtens dar, wenn es der 
Partei ohne das Sachverständigengutachten nicht 
möglich ist, auf die zum Teil technisch-komplexen 
Fragestellungen des Bauprozesses zu erwidern, die 
Feststellungen des gerichtlich beauftragten Sach-
verständigen zu erschüttern oder zu widerlegen 
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Die Verpflichtung eines Architekten zum Führen 
eines Bautagebuches war wieder einmal Gegenstand 
einer höchstrichterlichen Entscheidung (Urteil des 
Bundesgerichtshofes, BGH, vom 28.07.2011, Az.: VII 
ZR 65/10).

1. Entscheidung

Ausgangspunkt war, dass der Architekt, der auf 
Grundlage der HOAI 1995 mit der sog. „Vollarchitek-
tur“, also den Leistungsphasen 1 bis 9 beauftragt war, 
den Bauherrn auf Zahlungen restlichen Architekten-
honorars verklagt hat.

Der Bauherr hat sich gegen die Klage mit einer Über-
zahlung verteidigt, die er neben Schadensersatz-
ansprüchen wegen Baukostenüberschreitung auch 
damit begründet hat, dass der Architekt für die ge-
genständlichen Bauvorhaben keine Bautagebücher 
geführt hat. Der Architekt bestritt diese Behauptung, 
war aber der Auffassung, dass er letztlich als Erfolg 
das Entstehenlassen eines mangelfreien Gebäudes 
schulde. Das Führen eines Bautagebuches durch 
den Architekten zähle nicht zu den Leistungspflichten 
des Architekten, sondern allenfalls zu seinen Neben-
pflichten, so dass sich der Architekt bei Nichtführen 
eines Bautagebuches dem Bauherrn gegenüber al-
lenfalls dadurch schadensersatzpflichtig machen 
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beziehungsweise substantiierten Sachvortrag zu er-
bringen.

Diese Voraussetzungen sah das erkennende Gericht 
in vorliegendem Fall als gegeben an. 

3. Praxishinweis

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Kos-
ten eines Privatgutachters, die ein Auftraggeber/
Bauherr im Rahmen eines Mangelprozesses aufwen-
den musste, um Schäden festzustellen, Mangelfolge-
schäden sind, die zu einem Schadensersatzanspruch 
führen können. Für die klageweise Geltendmachung 
dieses „Schadensersatzes neben der Leistung“ be-
darf es – anders als hinsichtlich des Nacherfüllungs-
anspruchs – auch keiner Fristsetzung, da die Kosten 
des Gutachtens auch durch eine Nacherfüllung nicht 
mehr behoben werden können. 

Neben der gerichtlichen Kostenfestsetzung besteht 
für den geschädigten Beauftragenden eines sach-
verständigen Gutachters somit auch die Möglichkeit, 
die Kosten für ein Sachverständigengutachten als 

Schadensersatzanspruch innerhalb der jeweiligen 
Leistungsklage im Baumängelprozess geltend zu 
machen.

Hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit des Privatgut-
achtens ist schließlich darauf hinzuweisen, dass die 
vorgenannte Rechtsprechung vor allem für Sachver-
ständigengutachten gilt, die vor einem drohenden 
Bauprozess eingeholt worden sind. Das sogenannte 
prozessbegleitende Privatgutachten wird seltener 
und nur unter strengen Voraussetzungen erstat-
tungsfähig sein. Das Argument hierfür ist, dass es 
grundsätzlich Aufgabe des Gerichts ist, den Sach-
verhalt durch einen gerichtlichen Sachverständigen 
aufzuklären und zu erforschen.

Allerdings wird auch ein prozessbegleitendes, wäh-
rend des Rechtsstreits in Auftrag gegebenes Privat-
gutachten erstattungsfähig sein können, wenn eine 
Partei ohne die Hilfe eines Sachverständigen nicht in 
der Lage ist, auf den technisch-komplexen Sachvor-
trag der Gegenseite entsprechend ihrer prozessualen 
Darlegungs- und Beweislast zu erwidern. 


